
 
 
 
Die NEUE LISZT STIFTUNG WEIMAR/THE LISZT FOUNDATION vergibt an junge bedürftige Musikerin-
nen und Musiker  
 

Fördermittel für künstlerische Vorhaben 
 
 

Gefördert wird zum Beispiel die Teilnahme an Wettbewerben, Meisterkursen oder Konzerten 
einschließlich der dazu benötigten Mittel für Gebühren, Reisen, Unterbringung, Instrumentenlei-

hen und -versicherungen oder die Kosten der Korrepetition. 
 
Antragsvoraussetzungen sind: 
 

• Studium an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar oder 
• Ausbildung am Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am 

Musikgymnasium Schloss Belvedere, 
• Mindestalter 12 Jahre, Höchstalter in der Regel 27 Jahre und 
• nachgewiesene gute künstlerische Leistungen. 

 
Anträge müssen enthalten: 

 

• Angaben zur/zum Antragsteller/in,  
• eine genaue Ausbildungs- und Werdegangsbeschreibung,  
• eine Darstellung des Verwendungszwecks,  
• eine Einschätzung der künstlerischen Leistungen durch die Hauptfachlehrerin oder den 

Hauptfachlehrer und  
• den Nachweis der Bedürftigkeit in Form eines eigenen bzw. des Einkommensnachweises 

der Unterhaltspflichtigen.  
 

Anträge  
 

müssen vor Beginn des Fördervorhabens eingereicht werden. Über fristgerecht eingereich-
te Anträge wird quartalsweise, spätestens jedoch zum 30.03, 30.06, 30.09 und 30.12. 
eines Jahres entschieden. Die Abrechnung bewilligter Anträge erfolgt gegen Vorlage von 
Originalbelegen. Anträge sind zu richten an: 

 

NEUE LISZT STIFTUNG WEIMAR/THE LISZT FOUNDATION 
Vorsitzender des Kuratoriums 
Herr Prof. Rolf-Dieter Arens 

c/o Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar  
Platz der Demokratie 2/3 

99423 Weimar 
 

Das Förderprogramm wird ermöglicht durch jährliche Spenden in Höhe von 50.000 Euro. 


